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für Unlerrlcht nnd Nnlt[s

vom 15. Oltober 2000 Az.: IU.{-S S 1356-5.625

MedieB pnAgen deB Alltag votr Kindem und JugeodücheB
tleute iD nie gekauxter weise. Sowohl im privaten Bereich
als auch im Berul kommen der selb6tsLändigen Arbeit und
der Rezeption voD Medien eile große Bedeutung zu: Kin-
der und Jugendliche haben heute in der überwiegenden
Mehrzahl eiuen schnellen zugang zu ihneD, nutzeD sie
intensiv und sind eine wichtige Zielgruppe für Prcdulite
gewordeD. Die jugendgefähdende Qualität ei.nzelner An-
gebote sowie der Missbrauch von Medimalgeboten und
Daten kön8en auch dazu führeq dass Khder utrd Jwend-
liche bei der Nutzung von Medien in Cefahr geraten.

Medienbldung ist zu einem vresentlichen Bestandteil der
Algemeinbildung gewoden: Schüleriaae! urd Schüler
benötigeu KenntDisse über die Futrktionsweise der Medien
ud die Fähigkeit zu eheu selbstbestimmten Ungang mit
ihne+ um sich in der modernen Gesellschaft zurechtzu-
finden. Sie gehört daher zu den fachlichen und fachüber-
greüenden Bildungszielen aller Schularten.

Die Erziehung zu einem sinnvolleD, effizient€n, veralt-
worturtgsvouen und kompetenten UDgang mit Medi€trt -
traditiouellen und neueA gedruckten und audiovisuellen,
analogen und dig-italen - ist ein grundlegendes pädago-
gisches Erforderds iD allen SchrlerL Es muss auch urr-
ter konsequenter Einbindung der Elternhäuser erfolgeq
denu durch eine gelungene Zusammenarbeit mit den Er-
ziehulgsbercchtigten kann Medieneniehung als gemein-
sames A.nliegen von Schule urd Familie eriolgreich sein,

AuJgabe jeder Leh*Iaft ist es, den Unterricht so zu pLaneo
uud zu gesialten, dass Medien aller Att i! eher sirnvolle!,
didaktisch und pädagogisch rcflektierten Art und Weise
und in ange[ressenem UmJang eingesetzt werden. Me-
dieueinsatz Euss alte$gemäß, situativ passend, ftuchtbar
sowie inhaltlich ud methodisch adäquat geschehen.

Unabdingbare Gruldtrage für das verständnis und den
gewimbrilgenden Umgang bsbesonderc mit Deuen Me-
dien ist eine gut ausgebildete klassische l€sekompetenz
sowie die Fä.higkeit zu einem sicheren und kompetenten
Umgalg ait gedruckten Medien: So geht in der l€rDerbio-
graphie einer Recherle im Internet die Fähigkeit zu einer
Recherche in einem Nachscblagewerk voraus. Vorausset-
zurtg für ehen überzeugenden mediengestützten Vortrag
ist die Fäüigkeit zum fteien und strukturierten Sprcchen
vor einem Publikum.

BeiE Eilsatz neuer Medien sind daher die individuellen
VorteDntDisse sowie der Entwiclüungssland der l€men-
den besonders zu berücksicbtigen.

II. Bekanntmachungen der Bayerischen Staatsministerien
iür Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst

2230.1.1.1.1-UK 1. Autgaben uld Inhalte vor Medlenbfldung

1,1 Aulgaben

Schule hat sich iD alleD Jah{algsshfen ulrd Schul-
arten um MedieDtrildung zu benühen, die alle
Medielarten berücksichtigt.

Die Förderurg der Medieobildung geht eintrer nit
werteorientierung, Wahmehmuags- und Urteilsver-
mögen, Verantwortuogsbewusstseiq Kommu.Eika-
tioqsfähigkeit uud der Ausbildung und Entfaltung
der schöplerischea KräJte der Khder und Jugend-
licheü. Sie dient daher immer auch der Persönlich-
keitsbildung der juoge! Menschen. Angesichts der
von einigen Medienangeboteu ausgehenden Cefah-
reD muss zu jedem Zeitpunkt das Wohl der Schü-
ledlnen und Schüler im Mittelpulkt stehen. Die
rechtlichen Vorgaben des Jugendmedienschutzes
sind dabei zu berücksichtigeD.

Die Ki.nder und Jugendlichen solleo in der Schule

- Medien kennen lemeD,

- Medien auslrähle& atralysiercn und bewerteu
lemeo.

- Medien a$r,enden utrd r€Itrektieren lemen,

- die Möguchkeiten und Grenzen sowie die Gefai-
reD von Medienangeboten einschätzen lernen,

- Medien im gesellschaf[ichen ZusammenhaBg
sehen lerneu.

Ziel ist es. dass die SchüleriüEn und Schiller dazu
befahigt werde!, Medien zu pr"ivatetr und beruf-
liche[ Zwecken verantwortuugsvoll urtd efnzieut
einzusetzen, Sie sollen MedieulutzuDg uld -ei.Dsatz
in Hinsicht aul ihrc individuellm Voraussetzungen
und Bedürfnisse dosieretr und steuem können. So
können sie die Vorzüge vo! Medien erkennetr uad
flir sich nutzen, aber auch vor gefährdender Einflüs-
s€n geschützt w€rdeL SchließIich sollen sie sich der
Bedeutung und der Wirkulg von Medien auf das
Individuum und die Gesellschaft bewusst w€rden
und lertren, mit ihnen kritisch, kompetent und rc-
llektiert umzugehen.

Im Mittelpunlft der infomauonstechnischen BiI-
dung, die eine wichtige Säule der Medienbildung
darstellt, steht die zeiqemäße Erziehung zu einen
verantwortungsbewussteD Umgang mit den IuK-
Techniken, irsbesondere dem Comp\rter, compu-
terbasiertetr Medien und Netzwerken. Mit einem
auwerduugsorientierten Arsatz souen die Kfu der
urd Jugeadlichen l<enntxisse und Fertigkeiten
erwerhn, die sie befähigen, die IuKjTechDiken
selbstsiändig, kreativ und wobldosiert als Aöeits-
und Lemwerkzeuge einzusetzen. So soll ihnen ein
sicheres und kompetentes Operieren itr den durch
die DoderDeD IuKrlechniken entstehenden Kom-
Dunikaüons- utrd Sozialräumen ermöquchtwerdeu-
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Letzteres ist insbesoadere im Hinblick auf eiaen ver-
antwortuugsvollen Umgang mit ihrcn peßönlichen
Daten nnabdingbd,r. Darüber hinaus soll ihnen die
Bedeutung der luK-Techniken fär Mensch und Ge-
sellschaft bewusst werden.

AIle Schulen leerden eiadritrglich aufgefodert. sich
diesen Aulgaben intensiv zu widmeo.

l€hrplanbezug

In den Lehrpträ.Deu sind die Medien in allen Schul-
arten und für altre Jahrgangsstufen verbindlich be-
rücksichtigt. Die Beschäftigung mit ihnen ist eine
übe4reifende, integrative Bildulgs- und Erzie-
huugsaufgabe. Alle Fächer haben dazu eiue! Bei-
trag zu leisten.

Die lrfo'rmations- uDd KoulunikationstechDik wild
ir zuneh[endem Maße über alle Schularten hinweg
im Unterricht eingesetz! Sehr viele Ausbildungsbe-
rufe kommen ohne diese Techdt licht mehr aus, die
entsprechenden Anforderulgen werden seit vielen
Jahrcn in den Fächem der berullichen Schulen mit
einbezogen. Aber auch in den allgemein bildenden
Schularten einschließlich der Grundschule findet
der Computer als didaktisch-methodisches Werk-
zeug vielfältige Anwendu-ngen. Darüb€r hinaus
werden an trahezu alletx Schularten auch eigen-
standige Fäch€r aus dem Bereich Informatik und
Datenverarbeitung augeboten, beispielsweise an
der Hauptschule die Fächer des Kommunikations-
technischen Bercichs (KtB), an der Realschule das
Fach Informationstechrik {IT) oder im Rahmen des
achtjährigen Cymnasiums die Informatik.

1.3 lnhalte

Die Medienbildung umJasst folgende zentralen
Bereiche:

- Medietrkunde: das Wissen über die techdsche&
verfahrenstechnischen, ökonomischeD, juris-
tischen, külrstlerischen, organisatorische! und
sozialen Bedingungen beim Einsatz von Medien

- Iplormationstechpische Bildunq: der Umgaug mit 1.3.3
den luK-Tecbniken

- Mediepdidaktik: die Beschäftigung mit der
Theorie und Praxis des Einsatzes von MedieD
als Trägem von l.ehr- und Leminhalten und als
Hillsmittel im Unterricht

- Medienerziehunq: das Arregen und BegleiteD
jener Lernvorgänge, die den Heranwachsenden
zu eitrem selbständigeu, kompeterten, veraDtwor-
tungsvollen und rechtlich einwaudfreien UEgaDg
mit den Medien befähigen

1.3.2 Für den medietrerzieherischen Utterricht bieten sich
beispielsweise an:

- Verafteiten von Medienedebnissen, z. B, am Be-
ginn der Schulvioche 1.3.4

- Diskussion über Medien in ihrer Bedeuturg ttif
die ldentifikation Hercrrwachsender anh rd ak-
tueller AnlÄsse

Beschreiben und E*lären der Unterschiede zwi-
schen der persönlicher und der durch Medien
vermittelten Erfa-hrutg von Wi*lichkeit

UnteEuchen, kritisches Betrachten und Regulie-
reD des eigenen Freizeitverhaltens im HiDblick
aul die Nutzung von Medien

Erarbeiten von Kenntqissen der MedieDsoziali-
sation utrd der ld€nutätstdlduJrg durch Medie{r

Emrbeiten von Kenntdssen der Datenweitergabe
und der Pe$önlichkeitsrechte, etwa bei der Ver-
wendung von pe[söt ichen Daten in Netzwer-
ken

Erarbeiten vou Kenntnissea über den Juqeud- und
Datenschrtz und das Urhebe$echt

UnteEuchelr von Mitteh und Zielen in MedieD-
botschaften mit ofienen oder versteckten Zweck-
bestimmungen

Reneldieren der ZusammeDhänge von Medien
und Formeu von Gewalt (etwa Mobbing i.D lrter-
net,,,Happy Slapping")

Erörtem von FEgen der Medienethik

Erarbeiten von Kennttisseu über den gesellschaft-
lichen Wandel durch Medien

ZusammenstelleD urld Auswerten von luforma-
tioDen üb€I techniEche, wütschaftliche, re€huiche
und politische Bedi.ngmngen der Medienprodut-
tion und der MedienEArkte

EErbeiteD eines Überblicks über ueuere inlorma-
tions- utrd
lungen

Entwick-

Identifiziereu und Beurteilen ästhetischer Gestal-
tungsmerkmale der MedieD, vor allem in Fotos,
Filmen, FerDsehspielen. Video-carEs. multi-
medialeu Anweldungen

praktische und aowendungsorientierte Medien-
aöeit (2. B. Eßteüen von InterDetaDgeboteÄ Pro-
jekt ,,Zeitung in der Schule", Schulndio)

Bildurg

Die InformauoDstechnische Bildung - aagepasst
an SclNlart utrd Jahrgatgsstule - umfasst folgende
Bereiche:

- Bedeutung und Auswirkung der Informations-
und Kommunikationstechnik auf Mensch und
C€sellschaft

- Nutzung der lnformations- und KommunikatioDs-
technik und ihrcr Anwendugen

- Informauo!

- Algorithmik

- Datenveraröeitung als l€mgegenstand

- Computer als Medium

MediencurricuüIm

Schulen steht im Rahmen ihrer Profilierung offe&
fürihe SchülerinneDurd Schüler MedieDcurricula
zu elstellen. Dies€ beantworteD schul- und alterssDe-
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zifisch die Frage, welche Keutnisse, Fähigkeiten
und Arbeitstechdken im Bereich der schu.lischen
Medienbildung vermittelt werden sollen, worur und
wo im Verlauf der Schulzeit dies eriolgeu soll uDd
wie Medien zur VerbesseruDg von Lernpfoze$sen
unter geeigneten methodischen Rahmenbedingln-
geu eingeselzt werden köueu, IB Vordergrund steht
ein aktives, individualisiertes, auf ZusaDmenaöeit
utrd Selbstvenntwortlichkeit zielendes l€nen. Me-
dieucurricula haben eiuetr schdttwei5en, systema-
tischen AuJbau (Modu.le) über Schuljahrc hinueg,
beschreiben wesenuiche Ziele der MedieÄbildung,
konkretisiercn wichtige medienspezifi sche Lern-
inhalte, integriercn Leh4 Äne, Unterrichtsstrultur
und Schulorganisation, geben Aanegungen für me-
thodische Umsetzulgen, vertiefende Übungs- urd
Wiederholungsphasen, Hilfetr für die BewertuDg der
l€rneryebniss€ uDd sind an das Schulprofil und sei-
ne WeitereDtwicklung angepasst.

Orte der Medienbitrdung

Medienpädagogische Aktivitäten könne! Teil des
Fach- und Wahlunterrichts, von fachbezogenen
oder fachüberyreifendeD Unterichtsprojekteq
Arbeitsgemeinschaften, Studien- und Ppjekttagen
sein. Schulische Medieubildung kaD.n - je nach
Aussta$ung - in Klassenzimmern ebeDso stattfiD-
deD wie in Computerräumen, l€mwerkstätten und
Multimedia-SchulbibliothelGn. Die EirbeziehuDg
ulterrichtsbegleitender und außeGchulischer Akti-
vitäten im Bercich der Medien kann die Medienbil-
dung unte$tätzm.

Medieugestütztes Leruen aus der DistaDz
(,,E-l,eaming") ist im Bereich der allgerneiabilden-
den Schulen derzeit rtur in Ausna]rmefällen (2. B.
Kranke[unterricht] si.utvoll. Es setzt ErfahrungeD
der I€mer mit Selbstlemtechtriken sowie hochwer-
tige Bildutrgsmedim voraus uad bedarf einer erlgen
Begleiturg durch die l€hrkraft. Auch ist hier aul
etre dat€nschutzgerechte Gestaltutrg zu achten.

Gemeinschaf tsauJgabe Medienbildung

Die Vermittlu[g von Medienbildung ist eine Ge-
meinscbattsaufgabe, die über die Schule hinaus
rcicht uld die von allen gesellschaftlichen Kräften
getragen werdelr muss. Zum Erreichen des Ziels
müssen altre BetrcJienen, angefalgen von den Erzie-
hungsberechtigten, über den Kitderyarten und die
Schule, die Jugendarbeit und die ErwachsmeDbil-
dung bis hitr zur AnbeteEeite ihten Beitrag leisten.
Da.her hat die Zusammenaöeit der Schule mit den
Erziehungsberechtigten und den genamten außer-
schulischen Einrichtungen gerade im B€reich der
Medienbildung eine! besonderen Stellenwert.

Unterrldrt mlt Medlen

Beim UDterricht mit Medim sind iolgende Bestim-
mungen zu beachten:

Cjeltulgsbereich der Bestimmungen

Die Bestimmungen dieser Bekannt[achulg gel-
ten für optische, akustische, audiovisuelle und
,,multimediale" Medien wie z.B. Folien, Dias, Ton-
kasseüeL Filme, Videokassetten. Sie qelten ferner

für Medie& die Inhalte von audiovisuellen Medien
und Computerprogrammen iuteraktiv verkuüpfen
und die in digitaler Form auf nateriellem Träger
oder über VemeEung (2, B. Intemet) verfügbar sind
und mit ComputeFystem€ü betrieben weden.

Medien als Lehrmittel

Bei den unter Nr. 2.1 au&ezählten Medien bandelt
es sich um Lehrmittel im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Nr. 2 BaySchFG. IDsoweit besteht keine Lernmit-
teüreiheit.

Zulassung und Prilfung von MedieD

Nur Medien, die Schulbuchcharaküer haben und in
Drucldassulg vorliegeu, unterliegeu einer schulauf-
sichtlichen Pnilung und bedürfelt der staauichen
Zulassung für den Gebrauch iu der b€treffenden
Schulart und Jahrgalgsstufe sorÄ'ie im betreffenden
Unterrichtsfach. Die Bestimmullgen der Verorduutrg
über die Zulassung von I€mmitteln (ZLV) i! der je-
weils aktueüen Fassung gelten dann entsprechend.
Digitale Mediet sind nicht Bestandteil der staat-
Uchen l€rnmittelzulassung.

Anhaltspunkte für die QualiCät urd die Verwend-
barkeit von digital vodiegenden Bildungsnedi-
er gibt die DateDbaDk i-CD-ROM des Staats-
instituts für Schulqualität uIId Bildungsforschung
(wwwj-cd-romde).

Einsatz iE Rahmeu des stundetrplanmäßigen Un-
terrichts

Die Entscheidu.ng über den didaktischeu Ort uad die
Methode des Eilsatzes von Medien im schulischen
Unterricht liegt ilr der pädagogischeD Verartwortung
der Leh*räfte. EiDe Beschränkung des Eirsatzes
durch anderc Vorschriften, z. B. urheberrechtlicher
Art, wird hiedurrh nicht aufgehoben.

Der Ehsatz der in Nr. 2.1 genannten Medielr dient
dem Erreichen der Lernziele und der Ergänzung,
Veranschaulichung und Bereicherung des lehr-
paruD.äßigen Unterrichts. nicht aber dem Ersatz
der zulassungsptlichtigen l€mmittel. Die l€hrhäf-
te hab€n hieöei die ihnen ohliegende u.nmittelbare
pädagogische Verantrvortung f.ir deD Unterricht uud
die Erziehung der Schüleriuretr und Schüler, den
Bildungs- uud Erziehungsauftrag sowie die Lelu-
pläne und Richtlinien für den Unterricht und die
Erziehuug zu beachten (vgl. Art.59Abs. 1 BayEUG).
Voraussetzung für den Ei.nsatz von Medietr sind
unterrichdiche EigDulg und unmittelbare Unter-
smtamg des lehrplaDmäBigen Unterichts.

Für den Einsatz im Unterricht sitrd die Medien des
Staatsministeriums, des Staatsi[stituts f ür Schulqua-
lität und BildutgsioEchung sowie derAkademie für
Lehre ortbildung und PeEonalführung geeignet.

Leh*räfte und Schulen finden insbesondere an
tolgenden Stellen mr deD Unterricht geeignete Bil-
dungsmedienl

- FWU Insütut für Film urld Bild in Wissenschaft
und Unterricht

www.fwu.de

2.4
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2.6.1

- Kommunale Medienzentren in Bayem
Übersicht unter www.medienitrfo.bayem.de

- Medien, die im Rähmen von Schulfulk- und
Schulfemsehsendungen vom Bayerischen Rund-
hlj]k ausgestrahlt werden,

Schulf emsehen: www.br-onlile.de/bilduno/
databrd/

CoLlege Radic/mdiowissen:
wqw.br-online.d€/bavem2l/radiowissen /index.
4q!

Empfehlungen zu Schulart, Jahrgangsstufe und
Fach sind zu beachten.

Generell muss die lehrkraft in eigeDer Verantwor-
tung über die EigTtrng für den Eiusatz im Unterricht
entscheider Die t€h*raft hat daher die micht, das
Medium vor eher Verwendung im Unterricht sorg-
fältig zu präfen, vor aUjem in pädagogisch€r, inhalt-
licher und rechtlicher Hinsicht. Das gilt auch für
umfangreichere Offline-Medien und für den Fdll,
dass Informationen über Datennetze abqerufen wer-
den.

Bei eiuer Nutzung von Dateruretzen im RahmeD von
unterichtlicher odet urterrichtsbegleiteDdertubeit
muss die AuJsicht der SchüLlednnen uud Schiller si-
cheryestellt sein. Die EFtellung einer schulischen
Nutzungsvereinbaruug sourie die Regelung der
Aufsicht liegen in der Zuständigkeit der Schullei-
Qngen.

Einsatz im Rahmen von besonderen Veranstdltun-
gen

Der Besuch vou audiovisuellen Veranstaltunqen so-
wie die Durchftlhrung von Vera.nstoltungei unter
Nutzung vou Datennetzen auß€rhalb des stunden-
planmäßige! Uderricht6 bedürfen einer soryifältigen
Planuug, der BeräcksichtignDg der rechdicheu Be-
stiEmuugen und der pädagogischeD Grutdeitze so-
wie der Genehmiguug des Schulleiters. Auch hier
gilt es, die Außicht sicherzustellen.

Beachtung von Jugendschutz, Datenschutz uDd
Urheberlecht

Jugendschufz

Medien, deren Inhalt gegen die Bildungsziele, ge-
gen die Bayerische Verfassung, das Grundgesetz,
andere Gesetze oder JugeDdschutzbestimmungen
verstoßen, dürfen nicht eingesetzt weden.

Die Aufsichtspflicht der Schule entlällt auch dantr
nicht, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrück-
tich auf eine Aulsicbt verzichtet haben. Im übrioen
wird auf das Jugendschutzgesetz UuSchc) viom
23. Juli 2002, zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 1
des C.esetzes vom 31. Oktober 2008 (BGBI I S. 2149),
verwiesen, Darüber hinaus ist aul detr Jugeld-
medienschutz-Staatsvertrag (JMSIV) vom 10. bris
27 September 2002, zuletzt geäudert durch Art. 2
des Elften Rundfu lkinderulgsstaatsyer.rages vom
12. Juni 2008 (cVBl S. 542), uDd das baverische
Gesetz zur Ausführung des Rundfun-kstaatsver-
trags und des Jugendmedienschutz-Staatsvertraqs

{AGSw Rundfunk und Jugendmedienschutz) vom
24. Juli 2003 (cVBl S. 477), geändert durch cesetz
vom 25. Oküober 2007 (cVBf S. 720), hinzuweisen.

2.6.2 Datenschutz

Die B€stimmungel des Datenschutzes sind einzu-
halteD. Die Löschfristen von Daten (2,B. Verbin-
dungsdaten) siDd zu beachteD. Zum lDtem€tauftritt
von Schulen wird aufAr age g der Verordnung zur
Durchlührung des Art. 28 Abs, 2 des Baverische!
Datenschutzgesetzes vom 23, Män 20öt (GVBI
S, 113, b€r, S. 212), geändert durch Verodnutrq vom
11. September 2008 (GVBI S. 6761, hingewidn.

2.6,3 Urheb€rrecht

Mediel dürien gmndsätdich trur nach den Vor-
gaben des Urheberrechtsgesetzes u-nd in dem vom
Anbieter, Verleiler, Verkäuler oder Heßteller zuge-
lassenen Rahmeü im Unterricht eingesetzt werden.

Die UdEberrechte sind zu beachteD. Soweit Me-
dieni.D-halte (Druckwerke) vom Gesamtvertras
zwischen den l-ärdern und den Rechte.iahaberi
zur Einräumung utrd Vergütutg von Ansprüchen
nach S 53 Urhc erfasst sird, dürien kleine Teile ei-
nes Werkes oder Werke geringen Umiangs für den
Uoterrichtsgebrauch oder zu präfungszwecken im
Rahmen der nachtolgenden Edäuterutgen verviel-
fältigt werden.

Im Sinne des Gesamtvertrages gelten als

a) kleiner Teil eines Werkes: maximal 12% eines
Wertes. jedoch nicht mehr als 20 Seiten;

b) Werk geringen Umfangs:

- eine Musi.lredition mit marimal sechs Seiten:

- ein sonstiges Dmckwerk (mit Ausnahme von
für den Unterichtsgebrauch bestimmten Wer-
ken) mit maximal25 Seiten;

- alle vollstäldigen Bilder, Fotos und sonstiqen
AbbildungeD.

Für den Unte!:richtsgebrauch bestimmte Werke dä{-
fer nieBals vollständig kopiert werden. Für diese
We*e gilt ausschlie8lich Buchst. a. pro Schuliahr
uad Schulklasse darf ein Werk marimal ia dem iest-
gelegteD UmJang vervieltiltigtweden. Eine digitale
Speicherung über den Kopiervorgang hinaus uDd
ein digitdles Verteilen sind durch den Gesamtver_
trag licht erfasst. Soll mehrvewielfältigt werde!, ist
die Edaubnis des Rechteinhabers eüzulmlen,

Soweit Medienhlalte vom GesaDtverbag zwischen
de|l LäDdem u.ud den Rechtei!traber zur Vergütung
von Ansprächen nach 0 S2a UrhG erfasst sind, dür_
fen diese trlr ehen bestimEt abgegrerzten Kreis
von UDterrichtsteilnehmern zur VennschaulichuDo
für Zwecke des UDterrictrts an Scbulen ia eineri
Schulittranet oder einem rurr für SchüLlerinnen und
Schüler sowie fü l€h*räfte zugängUchen Speicher-
raum im Intemet im Rahmet der nachfolge[den Er-
Liuterungen zugängUch geruacht werdm.
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Im Sinne des Gesamtvertrages gehen als

a) kleine Teite ei[es Werks: maximal 12% eitres
Werks, bei Filmen jedo€h nicht mehr als fünf
Minuten Länge;

b) Ti}ile eines Werks: 25 % eiues Druckwerks, iedoch
nicht mehr als 100 Seiten;

c) Werk geringen Umiangs:

- ein Drucku'erk mit maxillal 25 Seiten, bei
Musikeditionen mdximal secbs Seiten

- eill Filn von maxinal ftinJ Mhutea Länge
- maximal fünf Minuten eines Musiksh.rcks.

sowie

- alle vollständigen Bilder, Fotos und $onstigen
Abbildungen.

Nicht eingestelt werden dürfen Werke für den Un-
terrichtsgebrauch utrd weDn ein Werk i! zumutbarcr
Weise vom ausschließliche! Rechteinhaber in diq!
taler Form für die Nutzung im Netz der Schul-en
angeboten wid.

Inhalte eines Intemetangebots (2.B. aul der SchuL-
homepage) sind vor Elscheinen soryfältig zu prüien,
FrclDde IDhalte müsseD gekeuzeichnet werden uDd
dürfen nur verwendet werden, wenn der Berech-
ti.gte dies gestattet. Bei Verweis aut die Angebote
Dritter ist die Neutralität in Bezug auf politische,
gewerkschaftliche, rcligiöse und weltanschauliche
Positionen zu wahren. Verantworuich ist die Schrt-
leitung,

Beim Mitschdtt von Schulfurk- und Schulfumseh-
sendungeu sind die löschfristen zu beachten. Der
Mitschnitt von Rundfunt- urd Fernsehseudungen,
die keine Schulfunl- oder Schulfernsehsendunqen
siDd, ist urbeberrechflich grundsatzlich nicht aiÄs-
sig. Ausnalmen gelten für Nachrichtensendungen,
Reden, Pdrlamentsdebatten sowie für Sendungen
zur Unterrichtung über Tagesfragen.

Privat von l€hrkdlten erworbetre Medien könneD
im Rahmen des als ,,Bicht-6ffentlich,, geltenden Un-
terrichts im Kl,assenveöand verwendet werden.

Von Lehüräften geschaffene Medien sind bei hin-
reichendem Niveau Werke im Sinn des 0 2 Uüc.
Die Nutzulogsrechte stehen nach S 43 UrhG dem
Dieustherrn zu.

Von Schülerinnen urtd Schülern im Ralmen der
Schule geschaffene Werke können zu schulischel
und schulauJsichüichen Zwecken (v. a Fortbildury,
Beratuug, Qualitätssicherung) genutzt werder. Eine
Veroffentlichung erfordert die Zustimmung der Er-
ziehungsberechtigteD bzw. der volljährigen Schüte-
rinnen oder Schüler.

Unterschleif mit Hilfe etrektronischer Medien

Auf die Möglichkeit der Nutzung elekhonischer Me-
dien als unerlaubte Hille (Unterscbleif) bei det Ar-
fertigung von zu benotenden schriftlichen Arbeiten
wird hingewiesen. Vorbewende Maßlahmen kön-
nen seini eüre Begrenzung und Differenzierung der
Aufgaben- nnd ThemenstelhDg, eirx besonderer Ak-
tua-litÄtsbezug, die Ankündigung uad Durchführung

von Standardüberprütungm [2. B. von euelletDach-
weise! utrd Hinteryrundwissetr) und weitergehende
Nachforschungen (Einsatz von Meta-Suchmaschi-
ne[\ Abfngen eiuscblägiger Datenbanken, Einsicht
in CD-ROM-Nachschlagewerte).

Schutzvorkehrungen

Technische Vorkehrungen, wie sie beispielsweise
durch den Eilsatz von Filtersystemen, Zugangs-
spenen, Zugangskotrtrcllen oder auch Systemen
zur Protokollieruug von aufgerufeneu Web-seiten
getroffen werden könDen, helfen im Zusammen-
spiel mit organisatorischen Maßnahrnen (2.B.
Nutzungsordnulgen, zu dercn E assung Schulen
verpflichtet sind) derr Zugang zu jugendgefähr-
denden, menschenverachteoden und gewa.ltverher-
lichenden Inhalten zu erschw€rcn. Es wüd grund-
sAtdich empfohlen, Koutroll- und SchutzsoftwatE
zu installieren. Die tecbnischen Vorkehrurgen ki{r-
nen aber auch aulgrund ihrcr begrenzten Wükutrg
pädagogische Ma&Elmen und die Aulsicht durch
l€hrerinnen und I€hrer Bicht e$etzen.

Bemtung

In Bay€m steht ein uDJangrciches B€ratuugsange-
bot für Schulen und l€h*näfte zur Verfügung, das
bei allen Fragen im Bereich der InforEationstech-
nik, der Medieneviehung urtd des Jugendmedien-
schutzes iu Anspruch genoD.men w€rden kann (s. a.
hrnkt 4: Medienpädagogfisch-informationstech-
nische Berctung).

Medlerpädagogtt h der Lehretültdulg

In den verschiedeueu Phasen det Lehrertildung wird
der Medienpädagogik und der infornrationstech-
nischen Bildung in Eayern eine große Bedeutuug
beigemessen, Gruldlagenwissen wtud im Studium
(Eßte Phase der Lehreöildung) uDd im Vorberei-
tungsdienst (Zweite Phase der Lehreröildung) ver-
mittelt. Dieses Wiss€r ist in de! Lehreriortbildung
(Dritte Phase der l€hrcrbildung) zu vertiefen.

Erste Phase der Lehrcrbildung

Medienpädagogdk ist in der t€hrdmtspdi{ung5od-
nung I (LPO I) a.ls für alle Kördidaten veöindliche
hhaltliche Pnitungsaniorderung festgeschrieben.
In $ 32 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a LPO I (EEiehungswis-
senschöIten) silrd ,,Theoriel der Eviehung, Werteer-
ziehung ulrd MedieDerzie-hung" als Bestandteit der
iahaltlicheu Pnitungsanforderulgen lestgelegt. S 33
Ab6. 2 Nr 2 Buchst. c und d LPO I [Fachdidakük) for-
dern ,,Ken-ntnis von Modellen, facbliche l€mprozes-
se ie Siün selbst rcguuerien l€rnens zu konzipieren
uld unt€r dem Einsatz unte$chiedlicher Medien zu
arrang-iercu" und ,,Kenntnis der Möguchkeiten zur
Velmitdung vou Medielkonpetenz im betreflenden
Fach". Die Hochschulen sitrd verpflichtet, in ihrcn
einschfttgigen l€hreeranstaltungen diese Thenatik
zu behandeln,

In Bayem besteht die Möglichkeit, die Eßte Staats-
prüfuag im Fach Medierpädagog.ik abzutegeu (g 114
LPO I). Diese ist Voraussetzutrg für eine Tätigkeit als
Medienpädagogisch-inlormationstechnische Bera-
tungsleh*öft (s. a. Punkt 4).
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Für Studierende der Lehrämter an Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien und berutrichen Schulen
wurde in der l€hramtsprüfungsordoung I auch die
Möglichkeit geschaffen, das Fach Informatik iD eiler
Fäche.verbindung zu studiercn. Zum Beispiel sitrd
für das l€hramt atr Gymnasien und das l€hnmt an
Realschnletr derzeit die Fächertombi.odtionen Infor-
matik/Mathematik. InJormatilvPhysik, Informatik/
Wirtschaft swisseDschafteu uod IDf ormatik /Enolisch
zugelassen.

Zw€ite Phase der l€hreöilduug

Medienfr:idagogik und unterrichdicher Medienein-
satz sind ebenfalls Theme! der allgemeineu und der
fachspezifischen Ausbildung in den Studiensemi-
naren. Die Semina ehrkräfte sind gehalten, dem
Thema einen hohen Stelenwert bei der Ausbildung
der Lehramtsbewerber einzuräumeu, In der Zwei-
ten Staatsprütung sind Medienpädagogit und infor-
maüonstecbnische Bildung ebentalls unter den für
die Prüfung relevantel Themen verantert.

Lehrerfortbildung

Alle Lehrlsäfte sind verpflichtet, ilEe medienpäd-
agogisch-informatiorstechuischen KenDtuiss€ im
Ralmen der zentralen, regionalen oder schulinter-
nen L€hrcrfortbildung insbesondere im Hinblick
auf deD konkrcten Unterrichtseinsatz u.ud die Un-
terrichtsvor- und -nachbereitung auszubaueu.

Medterpädagogilc}-hf oruatlo[stechrllche Beri-
tulg ir Bayerr (MlB)

Medienpädagogisch-i.nformatioustechnische Berate-
rinneu und Benter für die verschiedenen Schularte!,
die je nach Schulart den Staatlichen SchulänterD,
den Regierungen oder den Midsterialbeaultragte!
zugeordnet sind und rcgional eng zusammenaöei-
ten, uuterstätzen die Lehrkräfte in den Bereichen
Medieutechnik, infomationstecbnische Bildung,
Mediendidaktik und Medienerziehung. Sie sind in
der Lehreraus- und -fortbildung LnUg. Sie werdeD in
ihrer Arbeit von der A}adeBie ftu Lehrerfortbildung
urd PeEonalführung inhaltlich koodinien ud ar-
beiten mit den zuständigen komnunalen Einrich-
tungen sor rie Institutionen, die aul dem Gebiet der
Medienpädagoqdk tätig sind, zusd-mmen.

Die Beratungsleh*räIte könneB i[sbesondere von
Schuler für InformatioDsabeDde und schulilterue
Lehrerfortbildungen dngelordert werden. Eine Über-
sicht über die eiDzelnen Ansprechpaftxer ist auJ der
Seite www.mib-bayem.de abrulbar,

Auf die Bekanulmachung des Bayerische! Staat$ni-
nisteriums für Unterricht uod Kultus vom 26. Juni
2007 (KWMBI I S. 282, StAnz Nr. 32) wid verwie-
sen.

Intrafürct€tr

Diese BekanDtmachung tritt am 1, Dezember 2009
in Kmft. Gleiclzeitig tritt die Bekannu[achung vom
7. August 2003 (KWMBI I S. 384) außer Kmft.

Erhard


